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Allgemeines

Schulung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer – Landratswahl 2023

Diese Schulung bezieht sich ausschließlich auf die Wahlvorstände der 
Urnenwahlbezirke in der Gemeinde Heidesee.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. 
Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Die Stimmen der Briefwähler werden durch den Kreiswahlleiter (KWL) selbst 
ausgezählt.

Daten zur Wahl:
• Zweite Direktwahl des Landrates im Landkreis Dahme-Spreewald (LDS)
• Das Wahlgebiet umfasst den gesamten LDS
• Wahltermin: 8. Oktober 2023
• Möglicher Termin für die Stichwahl: 12. November 2023
• Wahlzeit je von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
• Wählbar: 3 zugelassene Kandidaten
• Wahlberechtigte in Heidesee: 6482 (Stand: 16.08.2023)
• Anzahl der Urnenwahlbezirke in Heidesee: 12
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Zugelassene Wahlvorschläge laut Beschluss des Wahlausschusses vom 08.08.2023 

- https://www.dahme-spreewald.info/media_fast/116/Amtsblatt%2020_2023.pdf

• 1. Kreiswahlvorschlag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)
• Rieckhof, Susanne
• 1. Beigeordnete und Volljuristin
• 1963, Siegen-Weidenau
• 15236 Treplin

• 2. Kreiswahlvorschlag der Alternative für Deutschland (AfD)
• Kotré, Steffen
• Dipl.-Ing.
• 1971, Berlin
• 14692 Dallgow-Döberitz

• 3. Einzelwahlvorschlag Herzberger
• Herzberger, Sven
• Bürgermeister
• 1969, Strausberg
• 15738 Zeuthen



Wahllokale

Schulung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer – Landratswahl 2023

BarrierefreiheitWahllokal
Bezeichnung 

Wahlbezirk
Nr.

Ja
Dorfgemeinschaftshaus "Alte Schule"

Rudolf-Breitscheid-Str. 13
OT Bindow001

Ja
Dorfgemeinschaftshaus

Blossiner Hauptstr. 29
OT Blossin002

Nein, siehe Hinweis 

Wahlbenachrichtigungskarte 

/ Wahlschein

Gaststätte "Zur Friedenseiche"

Dorfstr. 44
OT Dannenreich003

Ja
Dorfgemeinschaftshaus "Alte Kaufhalle"

Bindower Allee 2
OT Dolgenbrodt004

Ja
Rathaus Gemeinde Heidesee

Lindenstr. 14b
OT Friedersdorf I005
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BarrierefreiheitWahllokal
Bezeichnung 

Wahlbezirk
Nr.

Ja
Rathaus Gemeinde Heidesee

Lindenstr. 14b
OT Friedersdorf II006

Ja
Dorfgemeinschaftshaus

Dubrower Str. 18b
OT Gräbendorf007

Ja
Dorfgemeinschaftshaus

Bindower Str. 7a
OT Gussow008

Ja
Dorfgemeinschaftshaus

Bergstr. 5
OT Kolberg009

Ja
Tourismuszentrum

Prieroser Dorfstr. 18a
OT Prieros010
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BarrierefreiheitWahllokal
Bezeichnung 

Wahlbezirk
Nr.

Ja
Dorfgemeinschaftshaus

Streganzer Dorfstr. 1b
OT Streganz011

Ja
Dorfgemeinschaftshaus " Alte Kaufhalle"

Friedersdorfer Str. 50
OT Wolzig012

Im OT Friedersdorf wird das Wählerverzeichnis aufgrund der Größe des Wahlbezirkes 
geteilt. Hier wird gleichzeitig in verschiedenen Räumen (Wahllokale) desselben 
Gebäudes (Rathaus Gemeinde Heidesee, Lindenstr. 14b) gewählt werden. 
Für jedes Wahllokal wird ein eigener Wahlvorstand gebildet.

Alle genannten Räume wurden durch die Verwaltung bereits geblockt.
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Folgende Mitarbeiterinne und Mitarbeiter sind am Wahltag für Sie erreichbar:

KontaktdatenPosition / AufgabeVornameName

033767 / 795 311
m.ullrich@gemeinde-heidesee.de

WahlleiterMichaelUllrich

033767 / 795 112
s.hahn@gemeinde-heidesee.de

Stellvertretende 
Wahlleiterin 

StefanieHahn

033767 / 795 317
b.rundfeldt@gemeinde-
heidesee.de

Mitarbeiterin WahlbehördeBiankaRundfeldt

033767 / 795 316
u.radant@gemeinde-heidesee.de

Mitarbeiterin WahlbehördeUlrikeRadant 

0151 17370-124Mitarbeiter Bauhof
- Logistische Unterstützung für die 
Wahllokale

RonnyTeßmann
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Folgende Unterlagen werden Ihnen im Rahmen dieser Schulung zur Verfügung 
gestellt:

• Rechtsgrundlagen 
o Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - BbgKWahlG
o Brandenburgische Kommunalwahlverordnung - BbgKWahlV

• Wahlbekanntmachung § 42 BbgKWahlV
• Wahlbekanntmachung § 18 BbgKWahlG
• Stimmzettelmuster
• Aktuelle Listen für Ihren Wahlvorstand
• Muster nach BbgKWahlV
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Die Wahlvorstände der Wahlbezirke setzen sich nach § 18 BbgKWahlG i.V.m. § 5 
BbgKWahlV wie folgt zusammen:

• für jeden Wahlbezirk wird ein Wahlvorstand gebildet

• Wahlvorstand besteht aus:
o dem Wahlvorsteher (Vorsitzender)
o dem Stellvertreter des Vorsitzenden
o drei bis sieben beisitzende Mitglieder

 Aus diesen sind Schriftführer und dessen Stellvertretung zu bestellen

• Berufung erfolgt durch Wahlleitung der Gemeinde
• Mitglieder des Wahlvorstandes möglichst aus Kreis der Wahlberechtigten der 

Gemeinde und Bediensteten der Gemeinde 



Wahlvorstände

Schulung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer – Landratswahl 2023

Beschlussfassung nach § 18 BbgKWahlG i.V.m. § 5 BbgKWahlV

• Wahlvorstand fasst Beschlüsse mit Stimmenmehrheit in öffentlicher Sitzung
o Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag

• während der Wahlhandlung müssen immer mindestens 3 Mitglieder des 
Wahlvorstands, darunter Wahlvorsteher und Schriftführer oder deren Stellvertreter, 
anwesend sein

• bei Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des 
Wahlvorstands anwesend sein

• Wahlvorstand ist während der Wahlhandlung beschlussfähig, wenn mindestens 3 
Mitglieder, darunter Wahlvorsteher und Schriftführer oder deren Stellvertreter, 
anwesend sind

• Wahlvorstand ist bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
beschlussfähig, wenn mindestens 5 Mitglieder, darunter Wahlvorsteher und 
Schriftführer oder deren Stellvertreter, anwesend sind

• fehlende Beisitzer kann Wahlvorsteher durch anwesende wahlberechtigte Personen 
ersetzen
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Aufgaben und Pflicht nach § 5 BbgKWahlV

• Wahlvorsteher und Stellvertreter haben Verpflichtung zur unparteiischen 
Wahrnehmung des Amtes 

• sind der Verschwiegenheit über ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten verpflichtet 

• Schriftführer und übrige Beisitzer sind vom Wahlvorsteher auf unparteiische 
Wahrnehmung des Amtes und auf Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen

• Mitglieder des Wahlvorstands dürfen während Tätigkeit kein auf eine politische 
Überzeugung hinweisendes Zeichen tragen

• Wahlvorstand wird vom Wahlvorsteher einberufen
• tritt am Wahltag rechtzeitig vor Beginn der Wahlzeit im Wahllokal zusammen
• Wahlvorstand sorgt für ordnungsgemäße Durchführung der Wahl

o Jegliche Beeinflussung der Wahlhandlung ist zu verhindern bzw. zu 
unterbinden

o Wahlkabinen sowie Wahlraum sind regelmäßig zu überprüfen
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• Wahlvorsteher leitet Tätigkeit des Wahlvorstands
• Wahlvorsteher übt Hausrecht im Wahllokal aus
• Wahlvorstand entscheidet, ggf. in Rücksprache mit Wahlleitung, über alle Fragen bei 

o der Wahl
o der Ergebnisermittlung
o der Gültigkeit der Stimmen

• Wahlvorstand verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung
• Wahlvorstand stellt Wahlergebnis im Wahlbezirk öffentlich fest
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Auslagenersatz und Erfrischungsgeld nach § 7 BbgKWahlV

• Tätigkeit der Wahlvorstände ist ehrenamtliche Tätigkeit
• werden Mitglieder außerhalb ihres Wohnortes tätig, besteht Anrecht auf 

Auslagenersatz für ihrer Kosten entsprechend Reisekostenregelungen
• Erfrischungsgeld von je 25 Euro kann Mitgliedern der Wahlvorstände für Tag der 

Wahl gewährt werden
• Vorsitzenden kann ein Erfrischungsgeld von 35 Euro gewährt werden
• entsprechende Gelder und Listen erhalten die Wahlvorsteher dafür am Wahltag
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Einrichtung der Wahllokale 

• Einrichtung erfolgt am Donnerstag und Freitag vor der Wahl durch Bauhof
• Abholung der Wahlunterlagen und Materialien (Stimmzettel, Wählerverzeichnis, 

besonderes Wahlscheinverzeichnis, Niederschrift, Schlüssel, Büromaterial etc.) 
erfolgt durch Wahlvorsteher oder Stellvertreter

• Freitag, 06. Oktober 2023, ab 13 Uhr
• Raum 107, Rathaus

o spätere Abholung ist rechtzeitig per E-Mail zu vereinbaren 
(wahlen@gemeinde-heidesee.de) 

• wird ein Handy für den Wahltag benötigt, bitte ebenfalls rechtzeitig Bescheid geben
• sollten Unterlagen oder Materialien fehlen, dann bitte Wahlleitung bzw. 

zuständigen Kollegen vom Bauhof informieren
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Vor 8:00 Uhr

1. Wahlvorstand prüft, ob sogenannte „Bannmeile“ eingehalten wird
o keine Wahlwerbung in unmittelbarer Nähe des Wahlraums (20 m Umkreis)

2. Ausschilderung des Wahlraums vornehmen 
3. Wahlbekanntmachung + Stimmzettel als Muster gut sichtbar anbringen
4. Aufgabenverteilung innerhalb des Wahlvorstandes besprechen
5. Beisitzer sind zur Neutralität und Verschwiegenheit zu verpflichten
6. Wahllokal überprüfen

o Beeinflussung der Wählenden muss ausgeschlossen sein
7. Wählerverzeichnis prüfen und ggf. um nachträglich ausgestellte Wahlscheine 

berichtigen (siehe besonderes Wahlscheinverzeichnis)
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8. Materialien auf Vollständigkeit prüfen, ggf. nachfordern
o amtliche Stimmzettel 
o Wählerverzeichnis
o besonderes Wahlscheinverzeichnis

 ggf. Verzeichnis für ungültig erklärten Wahlscheine
o Rechtsgrundlagen 
o Vordrucke

 Zähllisten
 Schnellmeldung
 Wahlniederschrift

o Verschluss- oder Siegelmaterial für die Wahlurnen
o Wahlurnen und  Wahlkabinen prüfen
o Verpackungs- /Verbrauchsmaterialien

9. telefonische Meldung an die Wahlbehörde über die Einsatzbereitschaft
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Musterwahllokal
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Ab 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

1. Wahlzeit beginnt um 8:00 Uhr - Öffnung des Wahllokals
2. Wahlurne wird öffentlich versiegelt (Siegel liegen bei)
3. Wahl ist öffentlich und für jedermann zugänglich (bspw. Wahlbeobachter).
4. Fotografieren ist verboten
5. Störungen oder Beeinflussungen während der Wahlhandlung sind unzulässig.
6. Befragungen haben außerhalb des Wahllokals stattzufinden
7. Wahlkabinen regelmäßig auf Neutralität prüfen
8. Bei Störungen ist Hausrecht ausüben und ggf. Polizei hinzuzuziehen
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Ablauf der Wahlhandlung nach § 52 BbgKWahlV

1. Wahlbenachrichtigungskarte sowie Personalausweis oder Reisepass zu 
Identifikation vorlegen lassen
o Wahlbenachrichtigungskarte für die mögliche Stichwahl wieder 

auszuhändigen
Alternativ:
o Wähler kann auch Wahlschein vorlegen 
o im Wählerverzeichnis seines Stimmbezirks wird er mit entsprechendem 

Vermerk geführt (W oder B)
o Wahlschein ist einzubehalten
o Echtheit zu prüfen (Originalunterschrift und Siegel)
o Zweifel über Gültigkeit des Wahlscheins oder über rechtmäßigen Besitz 

 Klärung durch Wahlvorstand und Beschluss über Zulassung oder 
Zurückweisung

 Vorgang in der Wahlniederschrift vermerken
 Wahlvorsteher behält den Wahlschein, auch bei Zurückweisung, ein



Der Wahltag

Schulung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer – Landratswahl 2023

2. Mitglied des Wahlvorstandes sucht Namen des Wählers mit 
Wahlbenachrichtigungskarte im Wählerverzeichnis

3. wenn Wahlberechtigung festgestellt worden ist, erhält Wähler einen amtlichen 
Stimmzettel.
o Wähler mit Wahlschein erhalten Stimmzettel nach Identifikation und Abgabe 

des Wahlscheins
4. Nur 1 Person und ggf. 1 Hilfsperson pro Wahlkabine zulässig

o Ausgenommen Kleinkinder, die Eltern in Wahlkabine begleiten dürfen
5. Stimmzettel ist in der Kabine zu kennzeichnen und zu falten

o beides ist außerhalb der Kabine nicht zulässig
 Stimmzettel in diesem Fall vor Wahlvorstand zu zerreißen und neuer 

Stimmzettel ist auf Verlangen auszuhändigen
o Wähler können sich nach § 53 BbgKWahlV Hilfsperson bedienen

 wenn Wähler nicht lesen kann oder wegen körperlicher Behinderung
 bestimmt eine Person seines Vertrauens
 gibt diese dem Wahlvorstand bekannt
 Hilfsperson kann auch vom Wähler bestimmtes Mitglied des 

Wahlvorstands sein
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 Hilfeleistung hat sich auf Erfüllung der Wünsche des Wählers zu 
beschränken

 Hilfsperson darf gemeinsam mit Wähler die Wahlkabine aufsuchen
 Erscheint die Person zur Hilfeleistung nicht geeignet, so teilt 

Wahlvorsteher dies dem Wähler mit – ggf. Ersatz durch Mitglied 
Wahlausschuss

 Hilfsperson ist zur Geheimhaltung verpflichtet
o Zur Kennzeichnung kann eigener Stift verwendet werden

6. gefaltete Stimmzettel nach Freigabe der Urne einwerfen
7. Anschließend vermerkt Schriftführer Stimmabgabe im Wählerverzeichnis

o Stimmabgabevermerk durch Abhaken im Wählerverzeichnis
o Entfällt bei Wahl mit Wahlschein
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Wann hat der Wahlvorstand einen Wähler zurückzuweisen?

• nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen gültigen Wahlschein
besitzt,

• keinen gültigen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis ein 
Wahlscheinvermerk befindet, es sei denn, es wird nach Anfrage bei der 
zuständigen Wahlbehörde festgestellt, dass er nicht im Wahlscheinverzeichnis 
eingetragen ist,

• bereits Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn, er weist nach, 
dass er noch nicht gewählt hat,

• Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet oder ihn mit einem 
äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden 
Kennzeichen versehen hat,

• Stimmzettel nicht oder nicht so gefaltet, dass Inhalt verdeckt ist,
• außer dem Stimmzettel weiteren Gegenstand in Wahlurne legen will oder
• offensichtlich mehrere Stimmzettel für dieselbe Wahl oder einen Stimmzettel

abgeben will, der als nicht amtlich hergestellt erkennbar ist, oder
• für Wahlvorstand erkennbar in Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat
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Achtung: Keine Wahlbriefe annehmen!

• Wahlbrief kann bis 18.00 Uhr am Wahltag im Briefkasten des Landkreises Dahme-
Spreewald eingeworfen werden
o Reutergasse 12 in Lübben (Spreewald) oder Brückenstr. 41 in Königs 

Wusterhausen
o Ein Abholung von Wahlbriefen in den Kommunen durch den LDS erfolgt nicht
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Abschluss der Wahlhandlung nach § 55 BbgKWahlV

• Wahlzeit endet um 18:00 Uhr
• Ende durch Wahlvorsteher bekanntzugeben
• ab dann dürfen nur noch wahlberechtigte Personen zur Stimmabgabe zugelassen 

werden, die sich im Wahllokal befinden
• Alle nach 18:00 Uhr eintreffenden Personen sind zurückzuweisen
• Zutritt zum Wahllokal so lange sperren, bis anwesende wahlberechtigte Personen 

Stimme abgegeben haben
• Sodann erklärt Wahlvorsteher Wahlhandlung für geschlossen
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Ermittlung des Wahlergebnisses nach § 61 BbgKWahlV

• Ermittlung des Wahlergebnisses beginnt nach Abschluss Wahlhandlungen durch 
den Wahlvorstand

• Alle Unterlagen (nicht ausgegebene Stimmzettel, Wählerverzeichnis etc.) von 
Tischen entfernen

• Urne wird auf Unversehrtheit geprüft, geöffnet und vollständig geleert

• Wahlvorstand stellt fest:
1. Zahl der wahlberechtigten Personen (siehe Wählerverzeichnis und gültige 

Wahlscheine)
2. Zahl der Wähler (abgegeben Stimmzettel = Vermerke Wählerverzeichnis und 

gültige Wahlscheine)
3. Zahl der ungültigen Stimmen
4. Zahl der gültigen Stimmen
5. Zahl der auf jeden Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen, im Falle einer 

Stichwahl mit nur einem zugelassenen Kandidaten, Zahl der gültigen „Ja“-
Stimmen und Zahl der gültigen „Nein“-Stimmen
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Zählung der Wähler nach § 62 BbgKWahlV

• Vor Öffnen der Wahlurne, alle nicht benutzten Stimmzettel vom Wahltisch 
entfernen

• Sodann Stimmzettel der Wahlurne entnehmen und zählen
• Zugleich Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und einbehaltene 

Wahlscheine zählen
• auch nach wiederholter Zählung keine Übereinstimmung, so ist dies in 

Wahlniederschrift anzugeben und möglichst zu erläutern
o Es gilt die Zahl der in der Wahlurne enthaltenen Stimmzettel als die Zahl der 

Wähler
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Zählung der Stimmen nach § 63 ff BbgKWahlV

• Wahlvorsteher oder ihm bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands liest je 
Stimmzettel vor, für welchen Bewerber die Stimme abgegeben worden ist
o Ist im Falle einer Stichwahl nur ein Kandidat zugelassen worden, wird verlesen, 

ob Wähler mit „Ja“ oder „Nein“ gestimmt hat
• Vorsortieren gleichartig gekennzeichneter Stimmzettel ist zulässig
• ausgesondert und beim Zählvorgang nicht berücksichtigt werden Stimmzettel
die nach § 76 Abs. 2 BbgKWahlG oder nach § 64 Abs. 2 BbgKWahlV ungültig sind oder 
deren Gültigkeit nicht zweifelsfrei ist

o abgegebene Stimme ist ungültig wenn:
 der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt oder für anderen Wahlkreis 

gültig ist
 Wille der wählenden Person nicht zweifelsfrei erkennbar
 Zusatz enthält
 Vorbehalt enthält
 durchgestrichen, durchgerissen oder durchgeschnitten ist
 Stimmzettel keine oder mehr als eine Kennzeichnung enthält



Der Wahltag

Schulung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer – Landratswahl 2023

• Beisitzer sammeln Stimmzettel ein
o Getrennt nach ausgezählten Stimmzetteln und ausgesonderten Stimmzetteln 
o Verbleiben bis zum Abschluss der Zählung unter Aufsicht

• Vorlesen der Stimmen und gegebenenfalls Vorsortieren der Stimmzettel sowie 
Aussondern der Stimmzettel wird durch vom Wahlvorsteher zu bestimmenden 
Beisitzer laufend kontrolliert

• Anschließend entscheidet Wahlvorstand über Gültigkeit der ausgesonderten 
Stimmzettel und die Gültigkeit der darauf abgegebenen Stimmen 
o Wahlvorsteher gibt Entscheidung mündlich bekannt
o vermerkt auf der Rückseite des Stimmzettels, ob für gültig oder für ungültig

erklärt
o für gültig erklärt, so ist anzugeben, für welchen Bewerber Stimme abgegeben 

worden ist oder ob Stimme auf „Ja“ oder „Nein“ bei Stichwahl mit nur einem 
Kandidaten

o Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern zu versehen und Wahlniederschrift 
beizufügen
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• Ergeben unter Einbeziehung der Zähllisten rechnerische Unstimmigkeiten, so ist 
der Zählvorgang ganz oder teilweise zu wiederholen
o Gleiches gilt, wenn Mitglied des Wahlvorstands vor Unterzeichnung der 

Wahlniederschrift eine erneute Zählung beantragt
• Gründe für erneute Zählung sind in Wahlniederschrift zu vermerken
• Zählliste für die gültigen Stimmen und ungültigen Stimmen wird geführt 

o Muster-Zählliste reguläre Wahl: 
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/Mustervordruck%20Anl
age%2012b.pdf

o Muster-Zählliste Stichwahl: 
https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/Mustervordruck%20Anl
age%2012c.pdf
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Bekanntgabe des Wahlergebnisses nach § 69 und § 70 BbgKWahlV

• Wahlvorsteher gibt Wahlergebnis im Wahlbezirk im Anschluss an Feststellungen 
mündlich bekannt.

• darf vor Unterzeichnung Wahlniederschrift von Mitgliedern des Wahlvorstands nur 
Wahlleiter mitgeteilt werden

• Nach Feststellungen des Ergebnisses für Wahlbezirk ist Wahlleitung umgehend 
telefonisch über Ergebnis zu informieren
o bereitgestellte Schnellmeldung ist durch Wahlvorstand auszufüllen
o Muster-Schnellmeldung -

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/Mustervordruck%20Anl
age%2013.pdf

o Daten werden von Wahlleitung ebenfalls in Schnellmeldung erfasst und
anschließend über Wahlabwicklungssystem (WAS) elektronisch an 
Kreiswahlleitung gemeldet

o Sobald Daten im WAS erfasst, kann vorläufiges Ergebnis auf Webseite der 
Gemeinde Heidesee eingesehen werden
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Wahlniederschrift nach § 71 BbgKWahlV
• über Wahlhandlung und Feststellung Wahlergebnis im Wahlbezirk wird vom 

Schriftführer eine Wahlniederschrift gefertigt und von allen anwesenden 
Mitgliedern des Wahlvorstands unterzeichnet
o Vordruck wird bereitgestellt
o Muster- Wahlniederschrift -

https://bravors.brandenburg.de/sixcms/media.php/66/Mustervordruck%20Anl
age%2015b.pdf

• Folgende Beschlüsse sind in der Niederschrift zu vermerken: 
o § 52 Abs. 6 BbgKWahlV – Zurückweisung Wähler
o § 54 Abs. 1 Satz 2 BbgKWahlV - Zweifel bei Wahl mit Wahlschein 
o § 63 Abs. 3 BbgKWahlV – Entscheidung über ausgesonderte Stimmzettel
o Beschlüsse über Bedenken, die bei Wahlhandlung und bei Ermittlung des 

Wahlergebnisses auftraten



Der Wahltag
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• Niederschrift werden beigefügt:
o Zähllisten
o ausgesonderten Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders 

beschlossen hat
o Wahlscheine, über die Zweifel bestanden und über die Wahlvorstand 

besonders beschlossen hat



Ende des Wahltages 

Schulung für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer – Landratswahl 2023

Ende des Wahltages / Übergabe und Verwahrung der Unterlagen nach § 72 
BbgKWahlV

• Mit Schnellmeldung und Abschluss Wahlniederschrift endet Arbeit des 
Wahlvorstandes

• Wahlvorsteher packt dabei jeweils getrennt:
o gültige Stimmzettel
o einbehaltene Wahlscheine, soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt 

sind
• Wahlvorsteher versiegelt einzelnen Pakete, versieht sie mit Inhaltsangabe
• Wahlvorsteher übergibt Pakete sowie Wahlniederschrift mit Anlagen unverzüglich 

der Wahlbehörde
o Wahlbehörde übergibt Wahlniederschrift nebst Anlagen sowie Pakete der 

gültigen Stimmzettel und der einbehaltenen Wahlscheine dem Kreiswahlleiter
o Kreiswahlleiter verwahrt Pakete, bis Vernichtung zugelassen ist

• Wahlvorsteher übergibt Wahlbehörde Wählerverzeichnis und zur Verfügung 
gestellte Ausstattungsgegenstände sowie einbehaltene Wahlbenachrichtigungen 
(bei Stichwahl)
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• Achtung: Wahlvorsteher, Wahlleiter, Wahlbehörde und Kreisverwaltung haben 
sicherzustellen, dass die Wahlniederschriften mit den Anlagen sowie die Pakete  
unbefugten Personen nicht zugänglich sind.
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Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses und Bekanntgabe nach § 77 
BbgKWahlG i.V.m. § 74 BbgKWahlV

• anhand der Niederschriften stellt der Kreiswahlleiter das endgültige Ergebnis 
zusammen

• nach Berichterstattung durch Kreiswahlleiter ermittelt Wahlausschuss das 
Gesamtergebnis der Wahl oder Stichwahl

• gewählter Vertreter wird im Anschluss durch Kreiswahlleiter informiert
• öffentliche Bekanntmachung erfolgt im Anschluss
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ENDE
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr ehrenamtliches Engagement für die 

Gemeinde und den Landkreis.

Für Fragen steht Ihnen die Wahlbehörde der Gemeinde Heidesee zur Verfügung.


